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An die Mitglieder des Landrates

Stans, 20. Januar 2020

RRB Nr. 798 vom 10. Dezember 2019
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (Kantonales Geldspielgesetz,
kGSpG, NG 932.1).

Bericht / Antrag der Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (Btff)

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte

Die Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) hat anlässlich ihrer Sitzung vom
15. Januar 2020 in Anwesenheit von Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger den regierungs-
rätlichen Antrag behandelt. Die Kommission BKV erstattet dem Landrat nach Massgabe von

$ 92 des Landratsreglementes den folgenden Bericht.

I Ausgangslage

Für die Ausgangslage im Zusammenhang mit dieser Vorlage wird auf den Sachverhalt im Re-
gierungsratsbeschluss RRB Nr. 798 vom 10. Dezember 2019 verwiesen. Die Vorlage wurde
vom Regierungsrat zu Handen des Landrates mit dem Antrag verabschiedet, auf die Vorlage
einzutreten und dem Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele (Kantonales
Geldspielgesetz, kGSpG, NG 932.1 ) zuzustimmen.

2 Stellungnahme

Die Vorlage war in der Kommission nicht umstritten. Die Kommission BKV schliesst sich den
Ausführungen des Regierungsrates an, um das neue Einführungsgeselzzum Bundesgesetz
über Geldspiele (Kantonales Geldspielgesetz, kGSpG, NG 932.1) zu verabschieden.

3 Antrag der Kommission BKV

Die Kommission BKV beantragt dem Landrat mit 11:0 Stimmen einstimmig, auf das Einfüh-
rungsgeselz zum Bundesgesetz über Geldspiele (Kantonales Geldspielgesetz, kGSpG, NG
932.1) einzutreten und diesem zuzustimmen.
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Freundliche Grüsse
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